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Artikel III-157 (ex-Artikel 5)

Ein ständiger Ausschuss wird eingesetzt, um sicherzustellen, dass innerhalb der Union die

operative Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit der für die Prävention, Aufdeckung

und Ermittlung von Straftaten sowie für den Zivilschutz zuständigen Behörden der

Mitgliedstaaten gefördert und verstärkt wird. Er fördert unbeschadet des Artikels [III-242] die

Koordinierung der Maßnahmen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Die Vertreter der

betroffenen Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union können an den Beratungen des

Ausschusses beteiligt werden. Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente der

Mitgliedstaaten werden über die Beratungen auf dem Laufenden gehalten.

In einem Europäischen Gesetz werden die Struktur, die Arbeitsweise, die Tätigkeitsbereich

und die Aufgaben des Ausschusses festgelegt. In diesem Gesetz werden ferner die Modalitäten

für die Kontrolle der Tätigkeiten des Ausschusses durch das Europäische Parlament und den

Rat, an der die nationalen Parlamente beteiligt werden, festgelegt.

Explanation (if any) :


	Artikel€III-157 (ex-Artikel€5)

